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Schäkel Form geschweift   Typ GSCHW

Spezifikation:
Als hochfester geschweifter Schäkel mit Schraubbolzen in Güteklasse 10 
sowie mit entsprechender Kennzeichnung eignet sich dieses Qualitäts-
produkt ohne Verwechslungsgefahr optimal für Hebezwecke allgemeiner 
Art.
Der glatte Bolzen liegt beidseitig in den Ösen auf, das Gewinde ragt nicht 
in die Bügelöffnung. Vor jedem Hebevorgang ist der Bolzen auf festen Sitz 
zu prüfen, eine Montage direkt in die Kette ist nicht möglich. Dieses 
Produkt wird versehen mit CE-Kennzeichnung und vollständiger 
Betriebsanleitung geliefert.

Beschläge

Ketten
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Bestell-
Nr.

Tragfähigkeit

in kg

e
in 
mm

b
in 
mm

b1
in 
mm

a
in 
mm

c
in 
mm

d2
in
mm

Eigen-
gewicht
in kg

23000710 2.500 51 22 32 13 34 16 0,46

23000711 4.000 64 27 43 16 40 19 0,85

23000712 6.700 76 31 51 19 46 22 1,27

23000713 10.000 95 43 68 25 59 28 2,90
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PRÜFUNG / WARTUNG
Lastaufnahmeeinrichtungen sind in Abständen von
längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen zu
prüfen. Die Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme
und die regelmäßige Prüfung sind im wesentlichen
Sicht- und Funktionsprüfungen. Sie haben sich zu
erstrecken auf die Prüfung des Zustandes der Bau-
teile und Einrichtungen, auf den bestimmungs-
gemäßen Zusammenbau sowie auf Vollständigkeit
und Wirksamkeit der Sicherheitseinrichtungen.

Hinweis:
Auf Wunsch werden die regelmäßigen Prüfungen
und Reparaturen von WEWIRA vorgenommen.

Außerordentliche Prüfungen
Lastaufnahmeeinrichtungen müssen nach
Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen,
die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie
nach Instandsetzung, einer außerordentlichen
Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen
werden.
ACHTUNG: Die jeweiligen Einsatzbedingungen (z.B.
in der Galvanik) können kürzere Prüfintervalle
notwendig machen.

Mängel
Lastaufnahmeeinrichtungen müssen während des
Gebrauchs auf augenscheinliche Mängel hin
beobachtet werden. Lastaufnahmeeinrichtungen
mit Mängeln, die die Sicherheit beeinträchtigen,
sind der weiteren Nutzung zu entziehen.

Instandsetzung
Instandsetzungsarbeiten an Lastaufnahmeein-
richtungen dürfen nur von Personen durchgeführt
werden, welche die hierfür notwendigen Kennt-
nisse und Fähigkeiten besitzen.

Aufgrund der Vielzahl der verschiedenen Transport-
güter muss stets das geeignete Hebezeug ver-
wendet werden. Jedes Anschlagen von Lasten muss
mit viel Sorgfalt und Überlegung durchgeführt
werden. Für die richtige Durchführung des
Transportvorganges ist die Betriebssicherheits-
verordnung (BetrSichV) in Verbindung mit der
berufsgenossenschaftlichen Regel
“Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb

DGUV R 100-500” gültig. Im Zweifel wenden Sie
sich an uns oder an Ihre Berufsgenossenschaft.

Zertifiziert nach DIN EN ISO 9001.

Testen Sie unseren …..

Lastaufnahmemittel-
Prüfservice.
+49-(0)2195 9121 17   (bis 17.00 Uhr)
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